
Jugend-Hearing in Neuenburg
am Rhein schafft eine Plattform
für Dialoge
"Was geht in Neuenburg am
Rhein?" -Was Jugendliche inter-
essiert, was sie sich wünschen,
was sie ärgert, das wollen auch
die Stadtverwaltung und der Ge-
meinderat wissen. Denn nur so
können bedarfsgerechte Ange-
bote erstellt werden, und nur so
kommt ein fruchtbarer Dialog in
Gang. Schon zum drittenMal seit
2004 und 2010 gab es im vergan-
genen Oktober deswegen ein so-
genanntes Jugend-Hearing. Aus
der Veranstaltung 2010 war im-
merhin der Neuenburger Ju-
gendrat hervorgegangen, der
heute noch aktiv ist. Es sei sinn-
voll, solche Veranstaltungen et-
wa alle fünf Jahre anzubieten,
sagte Bürgermeister Joachim
Schuster, als die Ergebnisse des
HearingsnunvondemJugendre-
ferenten Wolfgang Gerbig und
dem Schulsozialarbeiter Martin
Doll dem Neuenburger Gemein-
derat vorgestellt wurden. Denn
die Jugendlichen werden er-
wachsen und die Kinder von heu-
te sind bald die Jugendlichen von

WennWünschewahrwerden sollen...

morgen. Um einen möglichst
großen Kreis von Jugendlichen
für eine solche Veranstaltung zu
gewinnen, ist beträchtliche Vor-
arbeit notwendig,mit einereinfa-
chenEinladung ist esdanicht ge-
tan. Man habe zunächst in allen
Neuenburger Schulen - die
Grundschule ausgenommen -
die Interessenfelder eruiert, das
Thema auch bei den Elternver-

tretern angesprochen und dann
mit Flyern für die Veranstaltung
geworben, berichtete Gerbig.
Drei Themenfelder sind für die
Jugendlichen von besonderem
Interesse: Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung, Beteiligung
am öffentlichen Leben und krea-
tives Arbeitenmit neuenMedien.
Der Vorschlag des Jugendbüros,
auch die Landesgartenschau in

denFokuszunehmen,hattebeim
Jugend-Hearing weniger Reso-
nanz, da viele nicht wussten, ob
sie 2022 noch in Neuenburg am
Rhein sind. Deswegen einigte
man sich im Nachgang darauf,
dieses Kapitel frühestens 2018
anzugehen. Immerhin 60 junge
Leute waren ins Stadthaus ge-
kommen, um gemeinsam zu
überlegen, wie man mit den an-
gesprochenen Schwerpunktthe-
men umgeht. Am öffentlichen
Leben können sich Jugendliche
in Neuenburg am Rhein vielfältig
beteiligen, wie eine Zusammen-
stellung der vorhandenen Mög-
lichkeiten zeigte: Da ist die Schü-
lermitverwaltung in den Schulen
und da sind die Jugendabteilun-
genderVereineundVerbändemit
ihren Jugendsprechern und die
Möglichkeit,mitdenRatsmitglie-
dern in Kontakt zu treten. Aus-
baufähig ist der Jugendrat, der
derzeit nur noch zehn Mitglieder
hat. Hier könnte man beispiels-
weise Konzerte organisieren,
Flüchtlinge einladen, Themen-
abende veranstalten, einenPoet-
ry Slam ins Leben rufen, sich an
kommunalenThemenbeteiligen,
überlegten die Teilnehmer ge-

Im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 04.05.2016, 18.30 Uhr, im
StadthausNeuenburg amRhein findet die Verpflichtung deswiedergewählten Bürgermeis-

ters Joachim Schuster für die vierte Amtsperiode statt. Im Anschluss an die Sitzung erfolgt

gegen19.00UhreinBürgerempfang.DieBevölkerungistherzlicheingeladen.FürdieStadtteile

stehteineBusverbindung fürdieHinfahrtundaucheineRückfahrmöglichkeit zurVerfügung.

DieHinfahrterfolgtmitdemLinienbusderSWEG
Abfahrtszeiten: 17.32 Uhr ab Steinenstadt Kirche oder 18.29 Uhr ab Steinenstadt Kirche,

18.08 Uhr ab Grißheim Gustav-Wick-Straße, 18.10 Uhr ab Grißheim Am Neuenburger Weg,

18.13UhrabZienkenWasserturm

DieRückfahrterfolgtmitdemTaxi
Abfahrtszeiten: 22.00UhrnachSteinenstadt, 22.30UhrnachZienken/Grißheim

EINLADUNGZURVERPFLICHTUNG
VONBÜRGERMEISTERJOACHIMSCHUSTER

Fortsetzung auf Seite 8...
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Samstag,07.05.2016
- Papier, Vereinssammlungen

inGrißheim

Montag,09.05.2016
- BiotonneNeuenburg

Dienstag,10.05.2016
- BiotonneOrtsteile

BeiNichtabholungwendenSiesich

bittedirektandieFirmaRemondis:

Für Restmüll, Bio- und Papierton-

ne: 0761/51 509-95, für gelbe Sä-

cke: 0800/1223255

BITTEBEACHTEN:
DieAusgabeNr. 19
derStadtzeitungerscheint am
Mittwoch, 11.05.2016.

REDAKTIONSSCHLUSS
für dieAusgabeNr. 20 ist
Mittwoch,11.05.2016,
12.00Uhr.
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ÖffnungszeitenStadtverwaltung
MontagbisFreitag
9.00 -16.00Uhr
Mittwoch
9.00 -18.30Uhr
Samstag
10.00 -12.00Uhr

DieÖffnungszeitenvon
12-14Uhrbzw.amFreitagvon
12-16UhrsowieamSamstag
beschränkensichaufdasBürger-
bürounddieTouristinformation.

TERMINE UND INFORMATIONEN

PolizeiNotruf, 110

Polizeiposten
NeuenburgamRhein,
07631/74809-0

FeuerwehrNotruf, 112

Rettungsdienst
Krankentransport, 112

Bereitschaftsdienste
fürÄrzte (Rufzentrale), 116117

Bereitschaftsdienste
fürZahnärzte, 0180322255540

FamilienpflegeCaritasverband
B.-H., 0761/8965-451

Vergiftungs-Informations-
Zentrale,Universitäts-Kinder-
KlinikFreiburg,0761/19240

Hospizgruppe
Markgräflerland,07631/172682

TierärztlicherNotdienst,
07631/36536

Strom-badenova
Servicehotline, 08002838485
Störungs-Nummer,
08002767767

Erdgas–Badenova
Servicehotline, 08002838485
Störungshotline, 08002767767

Wasser–Stadt, 0151/18253036

DGB-OVMüllheim-Neuenburg
Mobbinggruppe,07631/1836097

Beratungsstelle fürEnergie
DieBeratungsstelle steht Ihnen
jedenMittwochzwischen
16.00und18.00Uhr,
imRathaus, zurVerfügung.

Zur Terminvereinbarung wenden
SiesichandasTeamTechnische
Dienste07631/791-217,
oderandasBürgerbüro
der Stadt Neuenburg am Rhein,
Tel.: 07631/791-0.

Sprechstundedes
Bürgermeisters
Es wird um Terminabsprache mit
demSekretariat desBürgermeis-
ters, Tel.: 07631/791-101gebeten,
um unnötige Wartezeiten zu ver-
meiden.

SprechstundenderDeutschen
Rentenversicherung
Der Versichertenberater der
Deutschen Rentenversicherung,
Heinz-Joachim Bähr, erteilt Aus-
kunft in allen Fragen der Deut-
schen Rentenversicherung und

hilft beimAusfüllen von Formula-
ren und Anträgen. Die nächsten
Sprechtage finden am 18.05.2016
undam25.05.2016imRathausder
Stadt Neuenburg am Rhein statt.
Telefonische Anmeldung bei der
Stadtverwaltung Neuenburg am
Rhein, Tel. 07631/791-0 oder per
E-mail: buergerbuero@neuen-
burg.de.

Zum Sprechtag sind Versiche-
rungsunterlagen, Personalaus-
weis, Steueridentifikationsnum-
mer,Bankverbindung(IBAN+BIC)
und der Krankenkassenausweis
mitzubringen.

Öffnungszeiten
derOrtsverwaltungen
Steinenstadt:
Dienstag9.00 -11.00Uhr

SprechzeitenOrtsvorsteher:
Dienstag9.00 -10.30Uhr
Mittwoch16.00 -17.00Uhr

Grißheim:
Mittwoch9.00 -10.30Uhr

SprechzeitenOrtsvorsteherin:
Dienstag16.30 -17.30Uhr
Mittwoch08.00 -09.30Uhr

Zienken:
Mittwoch11.00 -12.00Uhr

Einkaufsmöglichkeiten in
Steinenstadt

EinVerkaufswagender

FleischereiWidmannsowie

aucheinGemüsestandder

FamilieFröhlinsteht jeden

Donnerstag inderZeit

von14.30Uhrbis17.30Uhr

aufderHauptstraße

gegenüberdemFriseurLang.

EinBackwarenstandder
BäckereiGoldbergstehtam:

Samstag7.00bis10.00Uhr

aufdemKirchplatz.

Ausgabestelle „GelbeSäcke“
Die „Gelben Säcke“ werden in der

StadtNeuenburgamRheinan fol-

gendenStellenausgegeben:

KernortNeuenburgamRhein:
EdekaAktivMarkt

DrogerieBoll

Ortsteil Grißheim:BäckereiKern
Ortsteil Zienken: Vereinsheim
Ortsteil Steinenstadt:
VerkaufswagenderBäckerei

UnsereEnergie
UnserBeraterHerrErwin
Bornemann freut sichaufSie.

SparenSiemitÖkostrom
Nutzen Sie die kostenlose Öko-
strom-Beratung unseres Part-
nersbadenovaundlassenSiesich
IhrepersönlichenErsparnissebe-
rechnen. Einladung zur Beratung
am Mittwoch, den 18.05.2016 ab
16.00Uhr imBürgerbüro.
BittebringenSie Ihreaktuelle
Verbrauchabrechnungmit.
Terminvereinbarungenunter
0800/2791010oderunter
www.badenova.de/neuenburg.

MÜLLABFUHRTERMINE

STADTVERWALTUNG

WICHTIGERUFNUMMERN

ENERGIE SPRECHSTUNDEN

ORTSVERWALTUNGEN EINKAUFSMÖGLICHKEITEN

GELBESÄCKE

BADENOVA

www.neuenburg.de
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Zur Sicherung des mit Aufstel-
lungsbeschluss vom 25.04.2016
eingeleiteten Bebauungsplan-

verfahrens hat der Gemeinderat
der Stadt Neuenburg am Rhein
am 25.04.2016 in öffentlicher
Sitzung für den Bebauungsplan
mit örtlichen Bauvorschriften
„Müllheimer Straße zwischen
Friedhofstraße und der Straße
Im Safranzehnten“ folgende

Veränderungssperregemäß§14
Baugesetzbuch (BauGB) als
Satzung beschlossen:
§ 1 Anordnung der
Veränderungssperre
Zur Sicherung der Planung für
den Bereich des Bebauungspla-
nes mit örtlichen Bauvorschrif-

Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) wird bekannt ge-
macht, dass der Gemeinderat

der Stadt Neuenburg am Rhein
am 25.04.2016 in öffentlicher
Sitzung die Aufstellung des Be-
bauungsplanes mit örtlichen
Bauvorschriften „Müllheimer
Straße zwischen Friedhofstraße

und der Straße Im Safranzehn-
ten“beschlossenhat.Durchden
Bebauungsplan soll zusätzli-
cher Wohnraum geschaffen
werden.
Der Gemeinderat hat bereits in
seiner Sitzung am 27.07.2015
der Erarbeitung einer Gaststät-
ten- und Vergnügungsstätten-
konzeption zugestimmt. Im Vor-
griff auf die Gaststätten- und
Vergnügungsstättenkonzeption
sollen zur Stärkung der Wohn-
funktionen im Allgemeinen
Wohngebiet Schank- und Spei-
sewirtschaften ausgeschlossen
werden.
Der Bebauungsplan „Müllhei-
mer Straße zwischen Friedhof-
straße und der Straße Im Saf-
ranzehnten“soll alsArtderbau-
lichen Nutzung ein Allgemeines
Wohngebiet festsetzen.

Mit der Änderung des Bebau-
ungsplanes verfolgt die Stadt
Neuenburg am Rhein folgende
städtebaulichen Ziele:
• Verhinderung des Absinkens
der städtebaulichen Qualität
und des Niveaus desWohnge-
bietes (Trading-Down-Effekt)

• Vermeidung einer weiteren
Beeinträchtigung des Stadt-
bilds

• StärkungderWohnfunktionen

Das Bebauungsplangebiet
wird begrenzt:
Gemarkung Neuenburg:
im Norden:
durchdieGrundstückeFlst.Nrn.
4260/1, 4247, 4246/1 und 4251
im Osten:
durch die Straße
Im Safranzehnten
im Süden:
durch die Müllheimer Straße
im Westen:
durch die Friedhofstraße

Der genaue vorgesehene räum-
liche Geltungsbereich dieses
Bebauungsplans ergibt sich aus
dem oben abgedruckten Lage-
plan vom 25.04.2016.

Neuenburg am Rhein, 26.04.2016
JoachimSchuster, Bürgermeister

LageplanzurAufstellungdesBebauungsplanesmitörtlichenBauvorschriften"MüllheimerStraßezwischen
FriedhofstraßeundderStraße ImSafranzehnten"sowieauchzumErlasseinerVeränderungssperregemäß
§14BaugesetzbuchfürdenBereichdesBebauungsplanesmitörtlichenBauvorschriften"MüllheimerStraße
zwischenFriedhofstraßeundderStraße ImSafranzehnten".

ErlasseinerVerände-
rungssperre fürden
Bebauungsplanmit
örtlichenBauvor-
schriften „Müllheimer
Straßezwischen

Friedhofstraßeund
derStraße ImSafran-
zehnten“.

Bebauungsplanmit örtl.
Bauvorschriften „Müll-
heimerStraße zwischen
Friedhofstraßeundder
Straße ImSafranzehn-

ten“, Aufstellungsbe-
schluss
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ten „Müllheimer Straße zwi-
schen Friedhofstraße und der
Straße Im Safranzehnten“ wird
eine Veränderungssperre ange-
ordnet.

§ 2 Räumlicher Geltungsbe-
reich der Veränderungssperre
(1) Der räumliche Geltungsbe-

reich der Veränderungs-
sperre ist begrenzt:
im Norden:
durch die Grundstücke Flst.
Nrn. 4260/1, 4247, 4246/1
und 4251
im Osten:
durch die Straße Im Safran-
zehnten
im Süden:
durch dieMüllheimer Straße
imWesten:
durch die Friedhofstraße

(2) Für den räumlichen Gel-
tungsbereich der Verände-
rungssperre ist der als Anla-
ge beigefügte Lageplan vom
25.04.2016maßgebend.

§3 Inhalt undRechtswirkungen
der Veränderungssperre
(1) Im räumlichen Geltungsbe-

reich der Veränderungs-
sperre dürfen:

1. Vorhaben im Sinne des § 29
BauGB nicht durchgeführt
oder bauliche Anlagen nicht
beseitigt werden.

2. Erhebliche oder wesentlich
Wert steigernde Verände-
rungen von Grundstücken

und baulichen Anlagen, de-
ren Veränderungen nicht ge-
nehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflich-
tig sind, nicht vorgenommen
werden;

(2) Vorhaben, die vor dem In-
krafttreten der Verände-
rungssperre baurechtlich
genehmigt worden sind, Vor-
haben von denen die Ge-
meinde nach Maßgabe des
Bauordnungsrechts Kennt-
nis erlangt hat undmit deren
Ausführung vor dem Inkraft-
treten der Veränderungs-
sperre hätte begonnen wer-
den dürfen, sowie Unterhal-
tungsarbeiten und die Fort-
führung einer bisher
ausgeübtenNutzungwerden
von der Veränderungssperre
nicht berührt.

(3) InAnwendung von§14Abs. 2
BauGB kann von der Verän-
derungssperre eineAusnah-
me zugelassen werden,
wenn überwiegende öffentli-
che Belange nicht entgegen-
stehen. Die Entscheidung
hierüber trifft dieBaugeneh-
migungsbehörde im Einver-
nehmenmit der Gemeinde.

§ 4 Inkrafttreten
Die Satzung über die Anordnung
der Veränderungssperre tritt
mit der öffentlichen Bekannt-
machung nach § 10 Absatz 3
BauGB in Kraft.

§ 5 Geltungsdauer
Für die Geltungsdauer der Verän-
derungssperre ist § 17 BauGB
maßgebend.
Jedermann kann die Verände-
rungssperre während den übli-
chen Dienststunden der Stadtver-
waltung Neuenburg am Rhein,
Fachbereich Lebenswerte Stadt,
Baurecht und Umwelt, Rathaus-
platz 5, 79395 Neuenburg am
Rhein, Zimmer Nr. 213, einsehen
und über ihren Inhalt Auskunft
verlangen.
Eine Verletzung der in § 214Abs. 1
Satz 1Nr. 1 bis 3BauGBundAbs. 2
BauGB vom23.09.2004 (BGBl. I, S.
2414), zuletztgeändertdurchArti-
kel 6desGesetzes vom20.10.2015
(BGBl. IS.1722)bezeichnetenVer-
fahrens- und Formvorschriften,
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB
sowie Mängel in der Abwägung
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
sind gemäß § 215 Abs. 1, Nr. 1 bis
3 BauGB unbeachtlich, wenn sie
nicht innerhalb von einem Jahr
seit dieser Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden
sind. Bei der Geltendmachung ist
der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, darzulegen.
Nach§4Abs. 4Gemeindeordnung
für Baden-Württemberg in der
Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S.
582 ber. S. 698), zuletzt geändert
durch Art. 1 des Gesetzes vom
17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) gilt die
Satzung-sofernsieunterderVer-

letzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung oder von aufgrund der
Gemeindeordnung ergangenen
Bestimmungen zustande gekom-
men sind - ein Jahr nach dieser
Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öf-

fentlichkeit der Sitzung oder
die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind,

2. der Bürgermeister dem Be-
schluss nach § 43 Gemeinde-
ordnung wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat, oder
wenn innerhalb eines Jahres
seit dieser Bekanntmachung
die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet
hat oder die Verletzung von
Verfahrens- und Formvor-
schriften gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung
des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht
worden ist.

Außerdem wird auf die Vorschrif-
ten des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3
BauGB über die Fälligkeit etwai-
ger Entschädigungsansprüche
und des § 18 Abs. 3 BauGB über
das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen hingewiesen.

Neuenburg amRhein, 26.04.2016
JoachimSchusterBürgermeister

Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) wird bekannt ge-
macht, dass der Gemeinderat
der Stadt Neuenburg am Rhein
am 25.04.2016 in öffentlicher
Sitzung die Aufstellung des Be-
bauungsplanes mit örtlichen
Bauvorschriften „Müllheimer
Straße, westlich des Auggener
Weges“ beschlossen hat.

Durch den Bebauungsplan soll
zusätzlicher Wohnraum ge-
schaffen werden.
Der Gemeinderat hat bereits in
seiner Sitzung am 27.07.2015
der Erarbeitung einer Gaststät-
ten- und Vergnügungsstätten-
konzeption zugestimmt.
Im Vorgriff auf die Gaststätten-
und Vergnügungsstättenkon-
zeption sollen zur Stärkung der
Wohnfunktionen im Allgemei-
nen Wohngebiet Schank- und
Speisewirtschaften ausge-
schlossen werden
Der Bebauungsplan „Müllhei-
mer Straße, westlich des Aug-
gener Weges“ soll als Art der
baulichen Nutzung ein Allge-
meines Wohngebiet festsetzen.

Mit der Änderung des Bebau-
ungsplanes verfolgt die Stadt
Neuenburg am Rhein folgende
städtebaulichen Ziele:
• Verhinderung des Absinkens
der städtebaulichen Qualität
und desNiveaus desWohnge-
bietes (Trading-Down-Effekt)

• Vermeidung einer weiteren
Beeinträchtigung des Stadt-
bilds

• Stärkung der Wohnfunktio-
nen

Das Bebauungsplangebiet
wird begrenzt:
Gemarkung Neuenburg:
im Norden:
durch die Müllheimer Straße
im Osten:

durch den AuggenerWeg
im Süden:
durch die Grundstücke Flst.
Nrn. 4393/12, den Klemmbach
und die Grundstücke Flst.Nrn.
197/4 und 197/31
imWesten:
durch die Grundstücke Flst.
Nrn. 4393, 4393/7 und 4393/2

Der genaue vorgesehene räum-
liche Geltungsbereich dieses
Bebauungsplanes ergibt sich
aus dem rechts abgedruckten
Lageplan vom 25.04.2016.

Neuenburg amRhein
26.04.2016

Joachim Schuster
Bürgermeister

Zur Sicherung des mit Aufstel-
lungsbeschlussvom25.04.2016
eingeleiteten Bebauungsplan-
verfahrens hat der Gemeinde-
rat der Stadt Neuenburg am
Rhein am25.04.2016 in öffentli-
cher Sitzung für den Bebau-
ungsplan mit örtlichen Bauvor-

schriften „Müllheimer Straße,
westlich des Auggener Weges“
folgende Veränderungssperre
gemäß § 14 Baugesetzbuch
(BauGB) als Satzung beschlos-
sen:
§ 1 Anordnung der
Veränderungssperre

Zur Sicherung der Planung für
den Bereich des Bebauungspla-
nes mit örtlichen Bauvorschrif-
ten „Müllheimer Straße, west-
lich des Auggener Weges“ wird
eine Veränderungssperre ange-
ordnet.
§ 2 Räumlicher Geltungsbe-

Bebauungsplanmit
örtlichenBauvor-
schriften „Müllhei-
merStraße,westlich
desAuggenerWe-
ges“, Aufstellungsbe-
schluss

Erlass einerVerände-
rungssperrefürdenBe-
bauungsplanmit ört-
lichenBauvorschriften
„MüllheimerStraße,
westlich desAuggener
Weges“
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LageplanzurAufstellungdesBebauungsplanesmitörtlichenBauvorschriften"MüllheimerStraße,westlichdes
AuggenerWeges"sowieauchzumErlasseinerVeränderungssperregemäß§14BaugesetzbuchfürdenBereich
desBebauungsplanesmitörtlichenBauvorschriften"MüllheimerStraße,westlichdesAuggenerWeges".

reich der Veränderungssperre
(1) Der räumliche Geltungsbe-

reich der Veränderungssper-
re ist begrenzt:
im Norden:
durch die Müllheimer Straße
im Osten:
durch den Auggener Weg
im Süden:
durch die Grundstücke Flst.
Nrn. 4393/12, den Klemm-
bach und
die Grundstücke Flst.Nrn.
197/4 und 197/31
im Westen:
durch die Grundstücke Flst.
Nrn. 4393, 4393/7 und 4393/2

(2) Für den räumlichen Gel-
tungsbereich der Verände-
rungssperre ist der als Anla-
ge beigefügte Lageplan vom
25.04.2016maßgebend.

§ 3 Inhalt und Rechtswirkungen
der Veränderungssperre
(1) Im räumlichen Geltungsbe-

reich der Veränderungssper-
re dürfen:

1. Vorhaben im Sinne des § 29
BauGB nicht durchgeführt
oder bauliche Anlagen nicht
beseitigt werden.

2. Erhebliche oder wesentlich
WertsteigerndeVeränderun-
gen von Grundstücken und
baulichen Anlagen, deren
Veränderungen nicht geneh-
migungs-, zustimmungs-
oder anzeigepflichtig sind,
nicht vorgenommen werden;

(2) Vorhaben, die vor dem In-
krafttreten der Verände-
rungssperre baurechtlich
genehmigt worden sind, Vor-
habenvondenendieGemein-
de nach Maßgabe des
Bauordnungsrechts Kennt-
nis erlangt hat undmit deren
Ausführung vor dem Inkraft-
treten der Veränderungs-
sperre hätte begonnen wer-
den dürfen, sowie Unterhal-
tungsarbeiten und die Fort-
führung einer bisher
ausgeübten Nutzung werden
von der Veränderungssperre
nicht berührt.

(3) In Anwendung von § 14 Abs. 2
BauGB kann von der Verän-
derungssperre eine Ausnah-
me zugelassen werden,
wenn überwiegende öffentli-
che Belange nicht entgegen-
stehen.
Die Entscheidung hierüber
trifft die Baugenehmigungs-
behörde im Einvernehmen
mit der Gemeinde.

§ 4 Inkrafttreten
Die Satzung über die Anordnung
derVeränderungssperre trittmit

der öffentlichen Bekanntma-
chung nach § 10 Absatz 3 BauGB
in Kraft.

§ 5 Geltungsdauer
Für die Geltungsdauer der Ver-
änderungssperre ist § 17 BauGB
maßgebend. Jedermann kann
die Veränderungssperre wäh-
rend den üblichen Dienststun-
denderStadtverwaltungNeuen-
burg am Rhein, Fachbereich Le-
benswerte Stadt, Baurecht und
Umwelt, Rathausplatz 5, 79395
Neuenburg am Rhein, Zimmer
Nr. 213, einsehen und über ihren
Inhalt Auskunft verlangen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs.
1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB und
Abs. 2 BauGB vom 23.09.2004
(BGBl. I, S. 2414), zuletzt geän-

dert durchArtikel 6desGesetzes
vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722)
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften, Fehler nach §
214Abs. 2aBauGBsowieMängel
in der Abwägung nach § 214 Abs.
3 Satz 2BauGBsind gemäß§215
Abs. 1, Nr. 1 bis 3 BauGB unbe-
achtlich, wenn sie nicht inner-
halb von einem Jahr seit dieser
Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend
gemacht worden sind. Bei der
Geltendmachung ist der Sach-
verhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, darzulegen.
Nach § 4 Abs. 4 Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg in
der Fassung vom 24.07.2000
(GBl. S. 582 ber. S. 698), zuletzt
geändert durch Art. 1 des Geset-

zes vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S.
1)gilt dieSatzung-sofernsieun-
ter der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder von auf-
grundderGemeindeordnunger-
gangenen Bestimmungen zu-
stande gekommen sind - ein
Jahr nach dieser Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt
nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öf-

fentlichkeit der Sitzung oder
die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden
sind,

2. der Bürgermeister dem Be-
schlussnach§43Gemeinde-
ordnung wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat,
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DienächsteöffentlicheSitzungdes
Ausschusses für Umwelt und
Technik findet am Mittwoch, 11.
Mai 2016, 17:00 Uhr, im Sitzungs-
saal des Rathauses statt.

Tagesordnung
1. Baumaßnahmen aktuell
2. GestaltungderAußenanlageder
Kindertagesstätte Rheinhüpfer

in Grißheim; Vorstellung der
Planung

3.Umbau der Bahnübergangssi-
cherungsanlage Basler Straße;
Vorstellung Ausführungspla-
nung

4.Umbau/Sanierung Umkleide-
trakt imUntergeschoss Vereins-
heim Rheinwaldstadion, Auf-
tragsvergaben 1. Bauabschnitt,
Sanitärarbeiten nach DIN 18381

5. Bauanträge

oder wenn innerhalb eines
Jahres seit dieser Bekannt-
machung die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat
oder die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschrif-
ten gegenüber derGemeinde
unterBezeichnungdesSach-
verhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich
geltend gemacht worden ist.

AußerdemwirdaufdieVorschrif-
ten des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3
BauGB über die Fälligkeit etwai-
ger Entschädigungsansprüche
und des § 18 Abs. 3 BauGB über
das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen hingewiesen.

Neuenburg am Rhein,
26.04.2016

Joachim Schuster
Bürgermeister

der Stadt Neuenburg am Rhein
zumSchutz derRheingärten ge-
genumweltschädlichesoder die
Allgemeinheit störendes Ver-
halten vom 25.04.2016.
Aufgrund von § 10 Abs. 1 in Ver-
bindung mit § 1 Abs. 1 und § 18
Abs. 1 des Polizeigesetzes
(PolG) für Baden-Württemberg
in der Fassung vom 13. Januar
1992 (GBl. S. 1, ber. S. 596 und
Gbl. 1993 S. 155) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 29. Juli
2014 (GBl.S.378,379)erlässtdie
Stadt Neuenburg am Rhein als
Ortspolizeibehörde mit Zustim-
mungdesGemeinderates fürdie
Rheingärten (das Gebiet der
Rheingärten wird durch den
Plan in der Anlage zu dieser
Rechtsverordnung bestimmt)
folgende Verordnung:

§ 1 Hunde
(1) IndenRheingärtensindHun-

de an der Leine zu führen.
(2) WereinenHundausführt, ist

verpflichtet, den Hundekot
unverzüglich zu beseitigen,
den der mitgeführte Hund
im Uferbereich des Rheins
oder in den Anlagen der
Rheingärten hinterlassen
hat.

(3) Der Leinenzwang gilt nicht
für den Hundeeinsatz bei
der Jagdausübung.

§ 2 Fütterungsverbot
Wasservögel (z.B. Enten,
Schwäne usw.) und Tauben dür-
fen in den Anlagen der Rhein-
gärtennicht gefüttertwerden. In
den Rheingärten darf auch kein
Futter, das zum Füttern von Tie-
renbestimmt ist, ausgelegtwer-
den.

§3BenutzungvonRundfunkge-
räten, Musikinstrumenten und
dergleichen
(1) Ton- und Bildwiedergabe-

geräte, Lautsprecher und
Musikinstrumente dürfen in
den Anlagen der Rheingär-
ten nur in solcher Lautstär-

ke betrieben oder gespielt
werden, dass unbeteiligte
Personen nicht erheblich
belästigt oder gestört wer-
den.

(2) Abs. 1 gilt nicht für amtliche
Durchsagen sowie bei Um-
zügen, Kundgebungen,
Volksfesten, Märkten, Aus-
stellung und bei Veranstal-
tungen, die einem her-
kömmlichen Brauch ent-
sprechen.

§ 4 Schutz der Nachtruhe
DieNachtruhe dauert in den An-
lagen derRheingärten von 22:00
Uhr bis 06.00 Uhr. In dieser Zeit
sindalleBetätigungenverboten,
die geeignet sind, dieNachtruhe
zu stören.

§ 5 Schutz vor
Verunreinigungen
Es ist untersagt, in den Anlagen
der Rheingärten Unrat abzule-
gen oder Abfall, auch Kleinab-
fälle (z. B. Papier, Zigaretten,
Kaugummi, Lebensmittelverpa-

ckungen und dergleichen) fort-
zuwerfen und dafür nicht die
aufgestellten Abfallbehälter zu
benutzen

§ 6 Schutz vor Luftverun-
reinigungen
Es ist untersagt, in den Anlagen
derRheingärtenGerüche, Staub
oder Rauch zu verursachen, die
zu erheblichen Belästigungen
von Dritten führen.

§ 7 Offenes Feuer
Es ist untersagt, in den Anlagen
der Rheingärten offenes Feuer
zu entfachen.
Dies gilt auch für die Benutzung
von Einmalgrills und sonstigen
Grillgeräten.

§ 8 Benutzung mit Fahrzeugen
aller Art
(1) Es ist untersagt in den

Rheingärten außerhalb der
befestigtenWege Fahrräder
oder andere nicht motori-
sierte Fahrzeuge zu benut-
zen.

Ausschusssitzung

Polizeiverordnung

www.neuenburg.de
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Termine inNeuenburgamRhein
Donnerstag, 05.05.2016, 09:00Uhr
Vatertagswanderung FC Steinen-

stadt, Steinenstadt,Clubheim

Donnerstag, 05.05.2016, 11.00Uhr
Vatertagshock,Radsportverein

NeuenburgamRheine.V.

Wuhrlochpark

Donnerstag, 05.05.2016, 11.00Uhr
Vatertag,GrillenamRhein

MusikvereinGrißheim

Grißheim,Rheinhütte

Donnerstag, 05.05.2016, 11.00Uhr
Vatertagshock,Schierebirzler

Steinenstadt,Panzerplatte

Sonntag, 08.05.2016, 11.15Uhr
StadtführungmitMuseums-

besuchFranziskanerplatz

Termineaußerhalb
Donnerstag, 05.Mai 2016, 14.00Uhr

Kuscheltierfliegen,Modellflugver-

einMarkgräflerlande.V.

Modellfluggeländezwischen

MüllheimundNeuenburg

Donnerstag, 05.05.2016, 19.00Uhr
Konzert „dream¦play ¦ smile“

FreiburgerAkkordeonOrchester

Müllheim,Martinskirche

Sonntag, 08.05.2016, 15.00Uhr
JahrestagderBefreiung

vomFaschismus

FriedensratMarkgräflerland,

Müllheim,AlterFriedhof

Montag, 09.05.2016, 15.30Uhr
Informationsveranstaltung Deut-

scheParkinsonVereinigung (dPV)

Bad Krozingen, Parkstift St. Ulrich,

Hebelstr. 18

Montag9.05.2016, 19.30Uhr,
BuchvorstellungundLesung

„Bächle,Gässle,Puppentod“

mitAutorinUteWehrle

BürgerstiftungBallrechten-

Dottingen,Ballrechten-Dottingen,

AuladerSonnenbergschule

Eintritt frei

Dienstag,10.05.2016,14.00–17.00Uhr
SprechtagderSozialrechtsreferen-

tinFrauBiehler, VDKMüllheim

Müllheim, Rathaus, Bismarckstr.3,

Terminvereinbarung Tel. 0761 / 50

44 9-0 (VdK Geschäftsstelle Frei-

burg)

Mittwoch, 11.05.2016, 14.00Uhr
Radtour, Schwarzwaldverein Müll-

heim-Badenweiler, Müllheim,

Treffpunkt Bürgerhaus.Weitere In-

fos auf der Homepage: www.swv-

muellheim-badenweiler.de

Donnerstag, 12.05.2016
Sprechstunde INFOBEST Vogel-

grun/Breisach mit einem Berater

der Arbeitsagentur Freiburg, Ter-

minvereinbarungbeiderINFOBEST

Vogelgrun/Breisach ist zwingend

erforderlich.Tel.:07667/832-99,vo-

gelgrun-breisach@infobest.eu

Neuenburg
70Jahre:
VerenaElisabethZimmermann,
EnsisheimerStraße38

ManfredHermannWilliBerg,
Merianstraße12

75Jahre:
UrsulaKatharinaLapp,
Geigenbuckweg4

RolfAmann,
FreiburgerStraße8

GünterLeoScholz,
Bei denErbhöfen4

80Jahre:
BernhardSteinmitz,
BeimBrestenberg4

90Jahre:
AnnaFriedaWissemann,
Tennenbacherstraße4

Steinenstadt
70Jahre:
BrigitteKäteVanderschmidt,
Johanniterallee3

NEUENBURG AKTUELL

(2) Grundsätzlich ist die Benut-
zung jeglichermotorisierter
Fahrzeuge in den Rheingär-
ten untersagt. Ausgenom-
men hiervon sind motori-
sierte Rollstühle und E-
Fahrräder auf den befestig-
tenWegen.

§ 9 Pferde
Es ist untersagt die Rheingärten
mitPferdenzubetreten.Diesgilt
auch für die befestigtenWege.

§ 10 Schutz der Natur
Es ist untersagt, sich in den na-
turbelassenen Bereichen der
Rheingärten (Flächen mit blü-
henden Pflanzen jeglicher Art,
mit Gebüsch oder dichtem
Baumbestand) aufzuhalten,
bzw. Pflanzen zu pflücken oder
zu beschädigen.

§ 11 Aufstellen von
Zelten undWohnwagen/
Wohnmobilen
Es ist untersagt, in den Anlagen
der Rheingärten Zelte und
Wohnwagen sowie Wohnmobile
auf- bzw. abzustellen.

§ 12 Privatveranstaltungen
Es ist grundsätzlich untersagt,

in den Anlagen der Rheingärten
Privatveranstaltungen jeglicher
Art durchzuführen.

§ 13 Alkohol-
und Drogenkonsum
Es ist untersagt, sich in den
Rheingärten zum Zwecke des
Alkohol-/ und oder Drogenkon-
sums aufzuhalten.

§ 14 Ausnahmen
Die Ortspolizeibehörde kann
Ausnahmen von der Vorschrift
dieser Verordnung zulassen, so-
fern eineAusnahmeregelung im
öffentlichen Interesse geboten
erscheint oder für den Betroffe-
nen eine unbillige Härte entste-
hen würde und keine öffent-
lichen Interessen einer Ausnah-
megenehmigung entgegenste-
hen.

§ 15 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne

von § 18Abs. 1 Polizeigesetz
handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. entgegen § 1 Abs. 1 Hunde
nicht an der Leine führt;

2. entgegen § 1 Abs. 2 Hunde-
kot nicht unverzüglich be-
seitigt;

3. entgegen § 2 Wasservögel
undTauben füttert oder Fut-
ter auslegt;

4. entgegen § 3 Abs. 1 Rund-
funk- und Fernsehgeräte,
Lautsprecher, Tonwieder-
gabegeräte oder Musikin-
strumente in solcher Laut-
stärke betreibt oder spielt,
dass andere erheblich be-
lästigt oder gestört werden;

5. entgegen§4durchLärmdie
Nachtruhe stört;

6. entgegen § 5 die Anlagen
der Rheingärten und den
Uferbereich Unrat ablegt
oder Abfall, auch Kleinab-
fälle fortwirft und dafür
nicht die aufgestellten Ab-
fallbehälter benutzt

7. entgegen § 6 Gerüche,
Staub oder Rauch verur-
sacht, die zu erheblichen
Belästigungen von Dritten
führen;

8. entgegen § 7 offenes Feuer
entfacht

9. entgegen § 8 Abs. 1 nicht
motorisierte Fahrzeuge au-
ßerhalbe der befestigten
Wege benutzt

10. entgegen § 8 Abs. 2 motori-
sierte Fahrzeuge benutzt

11. entgegen § 9 die Rheingär-

tenmit Pferden betritt
12. entgegen§10sich indenna-

turbelassenen Bereich auf-
hält
13. entgegen § 11 Zelte,
Wohnwagen bzw. Wohnmo-
bile aufstellt

14. entgegen § 12Privatverans-
taltungen durchführt

15. entgegen § 13 sich zum
Zweck des Alkohol- und
Drogenkonsums in den
Rheingärten aufhält

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit eine
Ausnahme nach § 13 zuge-
lassen worden ist.

(3) Ordnungswidrigkeiten kön-
nen nach § 18Abs. 2 Polizei-
gesetzBaden-Württemberg
mit einer Geldbuße bis zu
25.000 Euro geahndet wer-
den.

§ 14 Inkrafttreten
DieseRechtsverordnungtrittam
Tage ihrer Bekanntmachung in
Kraft.

Neuenburg amRhein, 25.04.2016
Joachim Schuster, Bürgermeister
[Anmerkung der Redaktion: In-
formationenzudenRheingärten
unter Neuenburg aktuell auf
Seite 9 und 10]

TERMINE GLÜCKWÜNSCHE

Ende der öffentlichen Bekanntmachungen
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meinsam. Auch für die Arbeit mit
neuen Medien gibt es ein ganzes
Bündel guter Ideen: Die span-
nendsten davon sind kurze Film-
Trailer, in denen die Neuenbur-
ger Vereine vorgestellt werden.
Eine schulübergreifende Medi-
en-AG wurde ins Spiel gebracht,
diese könnte auf der derzeitigen
Medienwerkstatt in der Real-
schuleaufbauen, sagteGerbig. In
dieses Kapitel gehören auch

Stichworte wie Ausstellungen,
Filmwettbewerbe, Gründung
eines youtube-Channels und
Schulungen im Handwerklichen
wie Filme drehen und schneiden.
Ein Dauerthema bei der Freizeit-
gestaltung sind die Jugendtreffs:
Immerhin ist das Jamhousedrei-
mal pro Woche abends geöffnet,
und der Treff in Steinenstadt
zweimal. Hier ist jedoch die Lage
mitten im Ort nicht ideal, da es
immer wieder Konflikte mit den
Anwohnern wegen der Störung

der Nachtruhe gibt. Weniger
kompliziert dagegen dürfte die
Installation vonweiteren Basket-
ballkörben sein, ebenfalls ein
Wunsch der Jugendlichen. Was
den Bürgermeister besonders
gefreuthat:EntgegendenErwar-
tungen der Verwaltung, dass die
Jugendlichen eine Verlegungdes
Jamhouse in Richtung Garten-
schaugelände begrüßenwürden,
wollen diese lieber amWuhrloch
und somit in der Nähe der Stadt
bleiben. "Wir hatten angenom-

men, da draußen am Rhein füh-
lensichdieJugendlichennicht so
unter Beobachtung.
Aber jetzt werden wir diesen
Wunsch nach Stadtnähe natür-
lich in den weiteren Planungen
zur Gartenschau berücksichti-
gen", sagte Schuster. Insgesamt
sei die Themensammlung des
jüngsten Jugend-Hearings sinn-
voll gewesen und könne für wei-
tere Entscheidungen von Verwal-
tung und Gemeinderat herange-
zogen werden.

Für das neue Verkehrskonzept
der Breisgau S-Bahn werden die
bestehenden Bahn-Strecken für
einenregionalenTaktverkehrmit
einemverdichtetenAngebotaus-
gebaut. Während derzeit in vier
Streckenabschnitten das Geneh-
migungsverfahren läuft, finden
im Abschnitt Müllheim-Neuen-
burg bereits seit März 2016 wei-
tere vorbereitende Baumaßnah-
men statt. Die Hauptbauarbeiten
zwischen Müllheim-Neuenburg
mit der dann notwendigen Sper-
rung der Strecke 4314 beginnen
Anfang/Mitte Juli 2016.
Auf der 22 Kilometer langen
Strecke zwischen Müllheim und
Mulhouse wird im Rahmen des
Projektes Breisgau-S-Bahn der
4,6 Kilometer lange Abschnitt
zwischen Müllheim und Neuen-
burg ausgebaut. Viele Einzel-
maßnahmen werden künftig die
LeistungsfähigkeitunddenKom-
fort auf der Strecke für die Fahr-
gäste weiter verbessern. Dazu
zählt beispielsweise der barrie-
refreie Ausbau der Station Neu-
enburg.

Umfangreiche Vorbereitungen
für den Natur und Umwelt-
schutz bereits realisiert
Als vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen für den Verlust von
Lebensräumen heimischer Rep-
tilienarten wurden sogenannte
Habitatmaßnahmen bereits im

letzten Jahr im Bereich Neuen-
burg entlang der Gleise Trocken-
biotope hergestellt: Mehrere
Steinriegel, Sandlinsen (als Ei-
ablageplätze) und Totholzhau-
fen. Der Schutz und Erhalt von
Natur und Umwelt ist für die
Deutsche Bahn rechtliche Ver-
pflichtung und gesellschaftliche
Verantwortung zugleich. Wichti-
ges Instrument bei den vorberei-
tenden Planungen ist die Um-
weltverträglichkeitsstudie (UVS),
die von unabhängigen Gutach-
tern erstellt wird. Sie untersucht
die Auswirkungen der Baumaß-
nahmen auf Menschen, Tiere,
Pflanzen, Wasser, Boden, Klima,
Luft, Landschaftsbild sowie Kul-
tur- und Sachgüter. Die UVS bil-
det die Grundlage für die Land-
schaftspflegerische Begleitpla-
nung (LBP). Diese wird jeweils
für die einzelnen Planfeststel-
lungsverfahren von der Deut-
schen Bahn erarbeitet und bildet
den umweltfachlichen Teil der
Planfeststellungsunterlagen. In
die LBP fließen auch die Ergeb-
nisse der Untersuchungen zur
EU-Richtlinie Fauna-Flora-Ha-
bitat (FFH-Richtlinie) sowie zum
speziellen Artenschutz ein. Rep-
tilien wie die heimische Zaunei-
dechse sind in Deutschland lei-
der auf dem Rückzug. Als Kalt-
blüter benötigen sie Sonnenplät-
ze auf sich schnell erwärmenden
Materialien sowie Ritzen und

Höhlen als Schutz vor Fressfein-
den wie z. B. Vögeln. Bahndäm-
me und Bahnanlagen erfüllen
diese Voraussetzungen und sind
daher ein bevorzugter Lebens-
raum von Eidechsen.

Weitere vorbereitende Arbeiten
bis zumBaustart im Juli:
ImMonat März begannen Kabel-
tiefbauarbeitenentlangderStre-
cke zwischenMüllheimundNeu-
enburg. In die neuen Kabeltras-
senwerden künftig z.B. Kommu-
nikationsverbindungen und
Verbindungen für die neue Leit-
und Sicherungstechnik verlegt.
Seit April geht es an verschiede-
nenStellenmitdenneuenKabel-
querungen auch unter den Glei-
sen durch. Damit für die Ausfüh-
rung dieser Bauarbeiten der
Bahnverkehr nicht unterbrochen
werdenmuss, werden diese Ver-
bindungen mit speziellen Ma-
schinen unter dem Gleiskörper
durchgepresst. Dafür sind Bau-
gruben rechts und links neben
dem Gleiskörper ausgehoben.
Alternativ dazu werden auch
Querungen in offener Bauweise
hergestellt.DazumüssendieKa-
belgräben unter der Gleistrasse
durchgeführt werden. Es ist not-
wendig dort im Gleisbereich auf-
zugrabenundanschließenddann
wieder zu verfüllen. Da in dieser
Zeit kein Zugverkehr möglich ist,
sind dafür teilweise auch Nacht-
arbeiten notwendig.

Ausblick:
Die Hauptbauarbeiten zwischen
Müllheim- Neuenburg beginnen
im Juli 2016. Dazu muss dann
Mitte Juli die Bahnverbindung

auf dieser Strecke für 2 Monate
gesperrt werden. Während die-
serZeitkönnendanndieArbeiten
für den Ausbau stattfinden. Die
wichtigsten Einzelmaßnahmen
sind:
- Verschiedene Gleisbauarbei-
ten entlang der Strecke

- Anpassungsarbeiten an den
Bahnübergängen „Im Wässer-
feld“ in Auggen und „Basler
Straße“ in Neuenburg

- Bau einer Eisenbahnüberfüh-
rung über den Klemmbach

- Neubau einer Lärmschutz-
wand

- Barrierefreier Ausbau des
Bahnsteiges in Neuenburg

- Anpassung der Oberleitungs-
anlage

- Neubau eines elektronisches
Stellwerkes in Neuenburg

Weitere Informationen:
Die Deutsche Bahn stellt rund
um das Projekt Breisgau-S-
Bahn 2020 ein umfassendes In-
formationsangebot bereit. Ne-
ben einer Broschüre zum Plan-
feststellungsabschnitt Müll-
heim-Neuenburg bietet das
BauInfoPortal (www.bauprojek-
te.deutschebahn.com/p/breis-
gau-s-bahn) weiterführende In-
formationen, Hinweise auf ak-
tuelle Baumaßnahmen und Hin-
tergründe zur Breisgau-S-Bahn
2020. Daneben besteht auch die
Projektseite www.bsb2020.de,
auf derderZweckverbandRegio-
Nahverkehr Freiburg über die
Breisgau-S-Bahn 2020 infor-
miert.
Informationen erhalten Sie je-
derzeit direkt unter dbnetz-su-
edwest@deutschebahn.com.

geborgen
Das Bild zeigt ein riesiges Hor-
nissennest, welches vom Sach-
bearbeiter für Natur- und Um-

weltschutz Norbert Selz auf dem
Dachboden der Familie Thümm-
ler in der Bertholdstraße in Neu-
enburg am Rhein geborgen wur-
de. Das eindrucksvolle Gebilde
miteinerLängevonca.70cmund

einer Höhe von ca. 60 cm wird
künftig als Anschauungsobjekt
bei Veranstaltungen und Aus-
stellungen,welchemitNaturund
Umwelt thematisiert sind, aus-
gestellt. (Bild Fam. Thümmler)

AusbauderBreisgau-
S-Bahn imBereich
Müllheim-Neuenburg
startet

Hornissennest

Fortsetzung von Seite 1...

www.neuenburg.de
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Lust zum Fahrradfahren?
Entdecken Sie die schönen Se-
henswürdigkeiten, die atembe-
raubendsten Aussichtspunkte
undkulturellenHighlightsderRe-
gion noch einfacher mit unseren
attraktiven E-Bike- Angeboten.

Unsere Preise:
e-Fahrrad
3 Stunden: 4,00 Euro
1 Tag: 8,00 Euro
Wochenendpauschale: 20,00 Euro
Kaution: 20 Euro

e-Kindertransporter &
e-Lastenrad
3 Stunden: 5,00 Euro
1 Tag: 10,00 Euro
Wochenendpauschale: 20,00 Euro
Kaution: 25,00 Euro

Noch Fragen?
Wir helfen gerne weiter und neh-
men Ihre Reservierung entgegen!

Bürgerbüro:
Montag – Freitag:
09.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch:
09.00 – 18.30 Uhr
Samstag:
10.00 -12.00 Uhr
Tel: 07631 791-0

E-Mail:
buergerbuero@neuenburg.de

für Sport und Freizeit
Badstraße2, 79395Steinenstadt
Telefon: 07635/824613

Benutzungsgebühren:
Einzeleintritt Erwachsene
(ab 18 Jahre) € 3,00
Einzeleintritt Kinder
(ab 4 Jahre) € 2,00
Dutzendkarte Erwachsene
(ab 18 Jahre) € 31,00
Dutzendkarte Kinder
(ab 4 Jahre) € 20,00
50er Karte Erwachsene € 82,00
50er Karte Kinder € 50,00
Mietgebühr Liegestuhl € 2,00
Hinterlegungsgebühr
(Pfand) Liegestuhl € 3,00
Mietgebühr
Tischtennisplatte ½ Std. € 0,50
Karen sind an der Kasse des
Thermalsportbades erhältlich

ÖFFNUNGSZEITEN/HEURES
D´OUVERTURE
täglich/tous les jours
9.00 bis 19.30 Uhr
Juli und August immer freitags
bis 21.00 Uhr
JedenMittwoch
14.00 bis 15.30 Uhr
Kinderspielnachmittagmit
Wasserspielgeräten

Bei schlechtemWetter gelten
geänderte Öffnungszeiten
Info Telefon: 07635/824613

Wiesensport –
Beweglichkeit und
Fitness
Ab Donnerstag, 12.05.2016
findet der Wiesensport wö-
chentlich um 9.30 Uhr im
Wuhrlochpark statt. Ohne
Anmeldung und kostenfrei
können Sie jederzeit dabei
sein. Wiesensport ist ein ge-
selliger Bewegungstreff im
Freien.
Es handelt sich um ein Ko-
operationsprojekt für Ge-
sundheit und Bewegung von
Stadtverwaltung und Turn-
verein Neuenburg e.V. Das
Bewegungsangebot ist für
die Teilnehmer kostenlos,
eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.
Die angebotenen Übungen
sind einfach und können
auchwährend derWoche in-
dividuell geübt werden.
Gerda Blust, Übungsleiterin

beim TVN, wird wie im ver-
gangenen Jahr den Wiesen-
sportgestaltenundzueinem
motivierenden Sommertreff
entwickeln. Sie freut sich
darauf, viele Bekannte und
Unbekannte zu treffen, die
ihre Beweglichkeit mit ihr
gemeinsam trainieren
möchten.

Lebenslange Bewegung ist
einer der wichtigsten Pfeiler
der Gesundheitsförderung
und Prävention zur Vermei-
dung von sogenannten
Volkskrankheiten. Ein offe-
nes Bewegungsangebot im
Freien ist ein Beitrag zur Le-
bensqualität, es unterstützt
den Breiten- und Vereins-
sport und unterstreicht die
kommunalpolitischgewollte
Dimension des Sports in
Neuenburg amRhein.
Bitte in lockerer Bekleidung
erscheinen und gute Laune
mitbringen!

für Steuern und Abgaben
zum 15.05.2016
Die Stadtkasse Neuenburg am
RheinmöchteSiedaraufhinwei-
sen, dass zum 15.05.2016 die 2.
Rate Grundsteuer 2016 und die
Gewerbesteuer-Vorauszahlung
2. Rate 2016 zur Zahlung fällig
werden. Alle Steuer- und Ge-
bührenpflichtige, die nicht am
SEPA-Lastschriftverfahren teil-
nehmen, werden gebeten, den

Zahlungstermin zu beachten
und die Überweisung mit Anga-
be der Buchungszeichen auf
einesunsererKontenvorzuneh-
men. Für verspätet eingehende
Steuerzahlungen müssen die
gesetzlich vorgeschriebenen
Mahngebühren und evtl. anfal-
lende Säumniszuschläge erho-
ben werden. Die Stadtkasse
empfiehlt den Steuerpflichtigen
am SEPA-Lastschriftverfahren
teilzunehmen, damit fällige Be-
träge rechtzeitig eingezogen

werden können. Den Steuer-
pflichtigen entstehen dadurch
keinerlei Kosten und Nachteile.
Auch ist ein jederzeitigerWider-
rufmöglich. Vordrucke undwei-
tere Informationen erhalten Sie
bei der Stadtkasse Neuenburg
amRhein sowie im Bürgerbüro.

Bankverbindungen/Konten
derStadtNeuenburgamRhein:
Sparkasse Markgräflerland
IBAN:DE55683518650008028474
SWIFT/BIC-Code: SOLADES1MGL

Volksbank Müllheim eG
IBAN:DE56680919000020480009
SWIFT/BIC-Code: GENODE61MHL
Volksbank Breisgau-Süd eG
IBAN:DE83680615050000351555
SWIFT/BIC-Code:
GENODE61IHR
Volksbank Dreiländereck
IBAN:DE89683900000003493202
SWIFT/BIC-Code:
VOLODE66
Postbank Karlsruhe
IBAN:DE54660100750018916750
SWIFT/BIC-Code: PBNKDEFF

Saison in den Rheingärten
kann beginnen –
Naherholung amRhein
Mit steigenden Temperaturen
werden die neu gestalteten
Rheingärtenbaldwieder zahlrei-

che Besucher anziehen.
Die im Rahmen des Integrierten
Rheinprogramms geschaffene
Anlage wurde als Ausgleichs-
maßnahme für die Eingriffe auf
Neuenburger Gemarkung durch
das Land Baden-Württemberg
erstellt und im September 2015

andieStadtNeuenburgamRhein
übergeben. Die Freizeitanlage
kann von der Bevölkerung Neu-
enburgs wie der gesamten Re-
gion als Naherholungsraum ge-
nutzt werden. ZumAusgleich der
projektbedingt eingeschränkten
Erholungsfunktion entstand zwi-

schen dem sogenannten Alten
Fähranleger und der Freifläche
der „Panzerplatte“ ein Naherho-
lungsbereich am Rhein, der his-
torische Spuren aufgreift, das
Fuß- undRadwegenetz einbindet
und sich zurückhaltend und sen-
sibel in den Naturraum einfügt.

EswirdFrühling! Thermalsportbad

Zahltermin

Rheingärten
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Die wesentlichen
Bausteine sind:
Der Alte Fähranleger: Die Wege-
beziehung zum Rhein wurde un-
ter Erhalt des historischen Bö-
schungspflasters herausgear-
beitet. Gehölze wurden zurück-
genommen und die Blickachse
wieder hergestellt, Säulenei-
chen unterstreichen die Wege-
führung, die über eine Treppe
zumRheinvorland führt.
Der Alte Hafen und die Aus-
sichtsplattform: Die dichten Ge-
hölze wurden ausgelichtet, um
die Kontur des ehemaligen Bau-
hafens wieder erlebbar zu ma-
chen. Ein Pfad führt über das
Auslassbauwerk des Klemm-
bachszurAussichtsplattformam
Eingang des „Alten Hafens“. Das
historische Böschungspflaster
wurde wieder verwendet. Von
hier bietet sich ein eindrucksvol-
lerBlick auf denRheinmit seiner
Auenlandschaft und in Richtung
Frankreich.
Die Freilichtbühne aus Granit-
steinquadern bietet die Möglich-

keit für größere Veranstaltungen
oder einfach nur zum Sitzen und
Verweilen. Weite Rasen- und
Wiesenflächen stehen der Frei-
zeitnutzung zur Verfügung und
binden die sogenannte „Panzer-
platte“ im Norden ein. Als ge-
schichtliches Relikt einer militä-
rischen Nutzung bleiben die
„Panzerplatte“ und die Nato-
Rampe erhalten. Jetzt dienen sie
als Bootsrampe für Kanus und
Kajaks und als robuste multi-
funktionale Fläche. Zwei Infopa-
villons informierenüberdieMaß-
nahmendes„IntegriertenRhein-
programms“ und Freizeitmög-
lichkeiten wie Radwege, Baden,
Bootwandern etc.
Im Zusammenklang mit der zu-
künftigen Landesgartenschau
2022,diesichdirektandieRhein-
gärten anschließt, ist mit Hilfe
des „Integrierten Rheinpro-
gramms“ ein erster bedeutender
Schritt gelungen, den Rhein und
die Stadt Neuenburg wieder ein-
ander näher zu bringen und die
Flusslandschaft als wertvollen

Landschaftsraum für Mensch
und Natur zu entwickeln.
ZumSchutz der Anlage und Ihrer
Besucher regelt eine Parkord-
nung das Miteinander und gibt
Hinweise zum Verhalten in den
Rheingärten. Sie basiert auf der
Polizeiverordnung zum Schutz
der Rheingärten, die kürzlich
vomGemeinderat derStadtNeu-
enburg am Rhein verabschiedet
wurde.
Parkmöglichkeiten finden Sie an
der Rheinhafenstraße kurz vor

der Kreuzung zur Rheinwald-
straße. Bitte nutzen Sie die aus-
geschilderte Parkfläche. Direkt
amRhein stehen keine Parkplät-
ze zur Verfügung. Die Durchfahrt
ab Kreuzung Rheinwaldstra-
ße/Rheinhafenstraße (Hoch-
damm) ist für den Pkw-Verkehr
gesperrt. Für Besucher mit ein-
geschränkter Mobilität stehen
wenige Parkmöglichkeiten an
der Mülhauser Straße/Ecke
Wasserschifffahrtsamt zur Ver-
fügung.

Gutes Wetter vorausgesetzt,
nimmt das Thermalsportbad
Steinenstadt ab Samstag,
14.05.2016, seinen Betrieb zur
Badesaison 2016 auf. Geöffnet
ist das Bad täglich von 9.00 bis
19.30Uhrund imJuliundAugust
freitags immerbis21.00Uhr.Bei
schlechtemWetter gelten geän-
derte Öffnungszeiten. Informa-
tionen erhalten Sie unter Tel.
07635/824613.

Am Sonntag, den 08.05.2016,
findeteineStadtführungmitMu-
seumsbesuch statt.
Treffpunkt:
11.15 Uhr am
Museum für
Stadtgeschichte
am Franzis-
kanerplatz.

Kernkraftwerk Fessenheim
An jedem ersten Donnerstag
eines Monats führt das Kern-
kraftwerk in Fessenheim gegen
12.00 Uhr mittags Sirenentests

durch. Die Sirene ist in einem
Umkreis von 2 Kilometern um
das Werk wahrnehmbar. Sie
würde im Falle eines Unfalles
auf Anordnung des Präfekten
ausgelöstwerden,umdieBevöl-
kerung zu warnen.

im Kernort und in den
Stadtteilen
Die Reinigung erfolgt in der 19.
Kalenderwoche von Montag,
09.05.2016.2016, bis Freitag,
13.05.2016.

Die Stadtverwaltung bittet die
Anwohner, ihre Fahrzeuge an
diesen Tagen nicht am Straßen-
rand zu parken.

Öffnungdes
Thermalsportbades
Steinenstadt

Stadt- und
Museumsführung

Sirenentests

Straßenreinigung

www.neuenburg.de



Mittwoch, 4. Mai 2016 11

Gärtner informieren sich über
die Landesgartenschau –
Markgräfler Gärtnertreff 2016
in Neuenburg amRhein
Anfangs war es eine kleine
Gruppe von rund 10 Gärtnern
aus der Region, die sich zum
ersten Erfahrungsaustausch in
der Zähringerstadt getroffen
haben. Aufgerufen dazu haben
1994 Ulrich Pfefferer von

Baumkultur Pfefferer in Müll-
heim und Norbert Selz, Stadt-
gärtner in Neuenburg am
Rhein. Im Laufe der Jahre hat
sich der Teilnehmerkreis stetig
erweitert und mittlerweile neh-
men Gärtner des gesamten
Markgräflerlandes, vom Hoch-
rhein, aus dem Schwarzwald
und der Ortenau teil. Überwie-
gend sind es Stadt- und Ge-
meindegärtner, aber auch Ver-
antwortliche von Gartenbaube-
trieben der Region.
Vor kurzem hat sich die Runde

wieder in Neuenburg am Rhein
getroffen und über die Entwick-
lungen zum Thema Natur und
NaturschutzderStadtamRhein
informiert. Nach der Begrü-
ßung durch Norbert Selz hat
Cornelia Müller, Teamleitung
Baurecht, Umwelt und Natur-
schutz verschiedene Maßnah-
mender letztenJahre indiesem
Bereich vorgestellt. Sie berich-
teteunter anderemüberden In-
tegrierten Flächennutzungs-
plan, die zahlreichen Biotope
und Naturschutzausweisun-
gen, die Biotopvernetzung, das
Öko-Konto, pädagogische An-
gebote in diesem Zusammen-
hang, das Integrierte Rheinpro-
grammundweitereökologische
Projekte. Hauptthema der Ver-
anstaltung war die Landesgar-
tenschau, die 2022 in der Zäh-
ringerstadt stattfindet. Andrea
Leisinger, Geschäftsführerin
der LGS GmbH, erläuterte den
Anwesendenwie die Stadt ihren
Masterplan 2025 „Eine Stadt
geht zum Rhein“ städtebaulich

umsetzt undstelltedasKonzept
der Landesgartenschau vor.
Auch der neu gewählte Präsi-
dent des Gartenbauverbandes
Baden-Württemberg-Hessen,
GerhardHugenschmidtausBad
Bellingen-Bamlach, hat in
diesem Jahr an dem Treffen
teilgenommen. Der Gartenbau-
verband engagiert sich als Ge-
sellschafter der Förderungsge-
sellschaft für die baden-würt-
tembergischen Gartenschauen
(bw grün) jedes Jahrmit großen
Beiträgen auf den Garten-
schauen in Baden-Württem-
berg. Zum Abschluss haben
sich die rund 35 Teilnehmer in
den Rheingärten ein Bild von
den bereits umgesetzten Aus-
gleichsmaßnahmen des Inte-
grierten Rheinprogramms und
des zukünftigen Geländes der
Landesgartenschau gemacht.
Mit der Zusage, regelmäßig
überdenFortschritt derUmset-
zung der LGS zu informieren,
wurde die Gruppe verabschie-
det.

Aber nicht ohne gültiges
Ausweisdokument
Die Urlaubszeit hat begonnen
und somit auch die Reisezeit. Je-

der freut sich auf den lange er-
sehntenUrlaub. Doch oft wird ein
wichtiges Detail übersehen: Gül-
tige Reisedokumente! Daher
empfiehltdasMeldeamt,dassSie
Ihre Reisedokumente rechtzeitig

auf Gültigkeit prüfen und die Ein-
reisebestimmungen für Ihr Ur-
laubszielkennen.DieEinreisebe-
stimmungen der einzelnen Län-
der sind von den jeweiligen Staa-
ten unterschiedlich geregelt. Da

sich die Einreisebestimmungen
täglich ändern können, werden
SieumVerständnisgebeten,dass
das Personal des Bürgerbüros
der Stadt Neuenburg am Rhein
hierzu keine Auskünfte erteilt.
Aktuelle Informationen zu den
Einreisebestimmungen Ihres
Reiselandes erhalten Sie von den
Reiseveranstaltern, bei der Bot-
schaft/Konsulat Ihres Reiselan-
des oder über die Homepage des
Auswärtigen Amtes unter
www.auswaertiges-amt.de.
Kosten, Dauer und erforderliche
Unterlagen im Überblick
Zur Beantragung Ihres Auswei-
sedokumentes bringen Sie bitte
immer folgendesmit:
- ein biometrisches Lichtbild
(nicht älter als 6 Monate)

- „altes“ Dokument (alter Aus-
weis/Pass)

- Falls bisher noch keine Aus-
weisedokumente vorhanden
sind, benötigt das Bürgerbüro
eine Geburtsurkunde, das Fa-
milienstammbuch oder eine
Heiratsurkunde

Persönliches Erscheinen
ist erforderlich!

Für Rückfragen erreichen
Sie das Bürgerbüro
unter 07631/791-0.

Gärtnertreff
2016

Urlaubszeit =Reisezeit
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REGIO VOLKSHOCHSCHULE

der REGIO Volkshochschule
Info Tel. 07631/74 89 – 721,
www.neuenburg.de
Eine Voranmeldung über die
REGIO VHS ist erwünscht

Orientalischer Tanz -
Für Frauen - Frühlingskurs
OrientalischerTanz,auchBauch-
tanz genannt, macht nicht nur
Spaß, sondern trainiert auf sanf-
te Weise den ganzen Körper. Die
unterschiedlichen Bewegungen
stellen einen guten Ausgleich zu

den meist einseitig belastenden
Tätigkeiten des Alltags dar. Ge-
fühl und Wahrnehmung für den
eigenen Körper verbessern sich
nachhaltig. Bitte mitbringen:
Gymnastikbekleidung (z.B. Leg-
gins und T-Shirt), ein paar Tanz-
schläppchen und ein Tuch, das
man um die Hüfte binden kann.
Der Kurs unter Leitung von Gabi
Gissel, umfasst 10 Termine, be-
ginnt Mittwoch, 04.05.2016, und
findet jeweils mittwochs von
18.00 – 19.00 Uhr im Stadthaus,
Bewegungsraum in Neuenburg
amRhein statt. Kursnr. 161-2081

Rudern - Schnupperkurs
Das trinationale Ruderzentrum
in Niffer, Elsass bietet auch Ru-
derkurse für Anfänger an. Ein
Schnupperkurs ist hilfreich, um
herauszufinden, ob Rudern die
richtige Sportart für jemanden
ist. Rudern ist grundsätzlich für
alle interessant, die sich sport-
lich in der freien Luft betätigen
möchten und dabei ein Ganzkör-
pertraining (Koordination = Ge-
wandtheit, Geschicklichkeit,
Technik; Flexibilität = Gelenkig-
keit; Kraft, Schnelligkeit, Aus-
dauer) bevorzugen. Das Ruder-

zentrum befindet sich amRhein-
Rhone-Kanal in Niffer (17 km ab
Neuenburg am Rhein). Es wer-
dendieSprachendesOberrheins
gesprochen.
Zum Schnupperkurs bitte mit-
bringen: Sporthose und T-Shirt
ev. Regenjacke, alte Sportschu-
he.
Der Schnupperkurs umfasst fünf
Termine, beginnt Samstag,
14.05.2016, und findet jeweils
samstags von 14.00 – 16.00 Uhr
statt. Treffpunkt: Ruderzentrum,
Rhein-Rhone-Kanal in Niffer.
Kursnr. 161-3097

STADTBIBLIOTHEK

Ergebnisse der Besucher-
umfrageinderStadtbibliothek
Von Mitte Januar bis Anfang
April 2016 waren die Besucher
derStadtbibliothekaufgerufen,
an einer Umfrage teilzuneh-
men. Über 200 Personen sind
dieser Aufforderung gefolgt
undhabendemTeamderStadt-
bibliothek wertvolle Rückmel-
dungen unter anderem zum

Medienangebot sowie zu den
Dienst- und Serviceleistungen
der Stadtbibliothek gegeben.
Die meisten Leser haben uns
zurückgemeldet, dass sie die
Bibliothek als angenehmen
Aufenthaltsort schätzen und
sich über das aktuelle, vielfälti-
ge Medienangebot freuen. Es
gab sehr viele positive und be-
stätigendeRückmeldungenzur
Personalpräsenz sowie zur
Wertschätzung der Hilfsbereit-

schaft, Freundlichkeit und
fachlichen Beratung durch die
Bibliotheksmitarbeiterinnen.
DieÖffnungszeitenderStadtbi-
bliothekNeuenburg empfinden
zwar62ProzentallerBefragten
als gut und 23Prozent aller Be-
fragten sogar als sehr gut. Al-
lerdings haben uns auch viele
Benutzer Vorschläge zur Ver-
längerung der Öffnungszeiten
rückgemeldet .Diesem Bedarf
wollen wir mit einer verlänger-

ten Öffnungszeit am Samstag-
vormittag gerne gerecht wer-
den: ab Juli ist die Stadtbiblio-
thek deshalb samstags von
10.00 Uhr bis 13.00 Uhr geöff-
net. Die Ergebnisse der einzel-
nen Befragungen können Sie
gerne unter www.neuen-
burg.de anschauen.

Das Team bedankt sich ganz
herzlich bei allen Teilnehmern
der Besucherumfrage 2016.

SCHULEN&KINDERGÄRTEN

DasMFM-Projekt
(Mädchen FrauenMeine Tage /
Männer Für Männer)
Auf dem Lehrplan der 5./6.
Klasse steht auch das Thema
„Erwachsen werden“. Deshalb
kamen Sabine Aichele und Ge-
org Racke als externe Referen-
ten ans KGN, ummit den Schü-
lern aller 6. Klassen an diesem
Thema in einem anderen Rah-
men weiterzuarbeiten. Beide
hatten das Projekt auf einem
sehrgutbesuchtenElternabend
vorgestellt. Das MFM-Projekt
bietet durch Ansprache der
emotionalen Ebene eine ideale
Ergänzung des Unterrichts:
In geschlechtsgetrennten
Workshops werden die Jungen
und Mädchen auf eine Entde-
ckungsreise durch den weibli-
chen bzw. männlichen Körper
geschickt.
Dabei erleben sie die Vorgänge
rund um Pubertät, Zyklusge-

schehen, Fruchtbarkeit und die
Entstehung neuen Lebens al-
tersentsprechend und im ge-
schützten Rahmen.
Eine Fülle von anschaulichen
Materialien und aktives Mitma-
chen (es darf auch mal lauter
werden als im normalen Unter-
richt) ermöglichen das Lernen
mit allenSinnen.Mit einerwert-
schätzenden Sprache, insbe-
sondere durch positive Bilder

und Vergleiche aus der Lebens-
welt der Schüler werden die Zu-
sammenhänge nachvollziehbar
und die biologischen Fachbe-
griffe positiv besetzt.
Einer der Leitgedanken des
Projektes ist „Nur was ich
schätze, kann ich schützen“.
Während desWorkshops entwi-
ckeln die Schüler eine erstaun-
liche Körperkompetenz. Sie
sammeln fundiertes Wissen,

können über das Thema auch in
angemessener Sprache reden,
lassen sich nicht mehr so leicht
verunsichern und entwickeln
ein gesundes Selbstvertrauen
für deneigenenKörper. DieBio-
logie-Fachschaft dankt den bei-
den Referenten für ihre Unter-
stützung und besonders dem
Förderverein, der das Projekt
nun schon seit 11 Jahren finan-
ziell mitträgt.

Veranstaltungen

Stadtbibliothek

KGN

www.neuenburg.de
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Frühlingskonzert
Unter der Organisation der
evangelischen Kirchengemein-
de Auggen haben die Trachten-
kapelle Steinenstadt, der Ge-

sangverein Auggen, der Jazz-
chor Kandern sowie die Solisten
Gergana Schneider (Orgel &
Klavier), Christian Grässlin
(Trompete) und Juliane Stolzen-
bach-Ramos (Sopran) für den
Muttertag am 08.05.2016 ein
musikalisch sehr abwechs-
lungsreiches Kirchenkonzert
auf die Beine gestellt. Dazu sind
alle Bürgerinnen und Bürger
herzlich eingeladen. Der Nach-

mittag in der Kreuzkirche Aug-
genwird um17.00Uhr solistisch
eröffnet.MitTrompeteundOrgel
präsentieren Christian Grässlin
und Gergana Schneider einige
bekannte Musikstücke aus dem
Klassik-Bereich. Danach wer-
den die Musikerinnen undMusi-
ker im Wechsel ihre Lieder vor-
tragen, sodass ein ganz beson-
derer Klang erschallen wird,
was noch durch die spezielle

Tonkulisse der Kirche verstärkt
wird.LassenSiesichdiesenmu-
sikalischen Leckerbissen nicht
entgehen und genießen Sie
einen entspannten Muttertag
mit dem Gesangverein Auggen,
Jazzchor Kandern, Juliane Stol-
zenbach-Ramos, Gergana
Schneider, Christian Grässlin
und der Trachtenkapelle Stein-
enstadt. Der Eintritt ist frei, um
eine Kollekte wird gebeten.

VEREINE

B-Jugend der HG
Müllheim/Neuenburg nimmt
erste Qualifikationshürde
Die männliche B-Jugend er-
reichtebeimVorturnier zurQua-
lifikation für die BW-Oberliga
den3.Platzund ist fürdienächs-
te Runde qualifiziert.
Der Start war vielversprechend;
im ersten Spiel trafen die Jungs
auf TuSHelmlingen.NachStart-
schwierigkeiten konnte das
Team von Coach Heiko Holzer
das Spiel für sich entscheiden,
dieGästehieltenüberweiteTeile
des Spiels gut mit und zur Mitte
der zweiten Halbzeit (gespielt
wurden 2 x 20 min) setzten sich
die HGler ab und gewannen mit

20:17. Der Turnierfavorit aus
Schutterwald war Gegner im 2.
Spiel. Die Schutterwalder ließen
gegendasTeamnicht viel zuund
gewannenmit 20:17. Es ging für
die HGler im letzten Spiel des
Qualifikationsturniers um Platz
2 gegen die SG aus Köndrin-
gen/Teningen. Köndringen/Te-
ningen war an diesem Tag zu
stark. Es gab eine 24:29 Nieder-
lage. Somit war der 3. Platz hin-
ter der siegreichen TuS Schut-
terwald, der SG aus Köndrin-
gen/Teningen und vor der TuS
Helmlingen besiegelt - damit
auch die Qualifikation für die
nächste Runde.
Insgesamt war der HG der dün-
ne Kader anzumerken - das
Team hatte nur zwei Auswech-
selspieler und konnte den Kräf-
teverschleiß nicht kompensie-
ren. Trotzdem freut sich die HG

überdasErreichendernächsten
Runde, da dies die Möglichkeit
gibt, sichmit Top Teams zumes-
sen. Gegner sind HSG Konstanz,

SG Köndringen/Teningen und
SG Rielasingen/Gottmadingen.
Gespielt wird die nächste Runde
am 07.05.2016 in Schutterwald.

Heimsieg gegen den SV Kappel
Die Mannschaft erreichte einen
hart erkämpften Heimsieg ge-
gen den SV Kappel, bei dem
ständig die Führung wechselte:
Zunächst ging Kappel in der 16.
Minute in Führung, die sie mit
einem Eigentor mit dem Halb-
zeitpfiff selbst ausglich. In der
51. Minute erzielte Andre Koch
mit einem Freistoßtor die erst-

malige Führung für die SF Griß-
heim, die aber Kappel in der 59.
und 63. Minute in eine 2:3-Füh-
rung umwandelte. In der 70. Mi-
nute konnte Jannick Maier wie-
der egalisieren und sieben Mi-
nuten vor Schluß schoss Patrick
Goebel die Heimmannschaft er-
neut in Führung. In der Nach-
spielzeit hatte der Gast mit
einem Freistoß wiederum den
Ausgleich auf dem Fuß, vergab
aber und so blieb es nach einem

Wechselbad der Gefühle beim
verdienten 4:3-Sieg. Die 2.
Mannschaft erreichte gegen die
Reserve von Kappel ein 2:2-Un-
entschieden, beide Tore für
Grißheim erzielte Raphael Kie-
fer. Fußballturnier der IG Metall
Freiburg/Lörrach in Grißheim
Am 18.06.2016 veranstaltet die
IG Metall Freiburg/Lörrach wie-
der ihr Fußballturnier, den „Re-
spekt!-IG Metall-Supercup“, auf
dem Gelände der Sportfreunde

Grißheim. Wer daran teilneh-
men möchte, wendet sich bitte
an den 1. Geschäftsführer der IG
Metall Freiburg/Lörrach, Herrn
Marco Sprengler, IG Metall Frei-
burg, Friedrichstrasse 41-43,
79098 Freiburg unter Tel.
0761/207380, Fax +49 761
2073899 oder an www.frei-
burg.igm.de.
Weitere Informationen rund um
den Fußball in Grißheim finden
Sie auf www.sf-grissheim.de.

Letzte Woche wurde von den
Sanierungsarbeiten im Ver-
einsheim des TVN berichtet.
Hier folgt die Fortsetzung:
In seiner Ansprache anlässlich
der Feierlichkeiten zur Fertig-
stellung der Sanierungen des
Vereinsheims des TV Neuen-
burg lies der 1. Vorsitzende Ar-
min Reese den Sanierungsab-
lauf Revue passieren. Von den
ersten Gesprächen im Turnrat

biszurPlanungvonGuidoLem-
ke, der Zustimmung der Gene-
ralversammlung, dem Kredit
bei der Sparkasse Markgräf-
lerland, der Baufreigabe des
BSB, der Ausfallbürgschaft der
StadtNeuenburgamRhein,der
Vereinsförderung der Stadt bis
hin zu den Ausschreibungen
der Gewerke sowie der Auf-
tragsvergabe und den folgen-
den Arbeiten waren unzählige
Personen und Institutionen au-
ßerhalb des Vereins involviert,

die alle zumGelingenbeigetra-
gen haben. Reese sprach allen
Beteiligten den Dank des TVN
aus. In kompletter Eigenleis-
tung wurde die Lüftung und
Elektrik von Karl-Heinz Bühler
und Martin Plath, die Malerar-
beiten von Susanna Hahn und
die Inneinrichtung von Jutta
Bühler und Armin Reese aus-
geführt. Bürgermeisterstell-
vertreter Ziel lobte das ehren-
amtliche Engagement des Ver-
eins seiner Mitglieder und des

1. Vorsitzenden welche diese
Sanierung mit einem Volumen
von knapp 75.000 Euro und viel
Eigenleistung durchgeführt
habe. Die Vereinsförderung
und Zuschüsse der Stadt, wel-
che auch mit Zustimmung vom
Gemeinderat erfolgten, seien
richtig platziert, da der größte
Verein in Neuenburg am Rhein
mit seinen sportlichen Ange-
boten und Aktivitäten ein wich-
tiger Bestandteil des Gemein-
wohls ist.

Trachtenkapelle
Steinenstadt

Handball

SFGrißheim

TVN

MUSIK

SPORT
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Vatertagshock des RSV-
Neuenburgs
Am 05.05.2016 findet der all-
jährliche Vatertagshock am
Wuhrlochstatt.Ab11.00Uhrgibt

es wie jedes Jahr die bekannten
Radler-Hähnchen, leckere Mer-
guez und Grillwürstchen sowie
Kaffee und ein Kuchenbuffet.
Auch bei schlechtem Wetter
könnenSie unter demvereinsei-
genen Zelt gemütlich verweilen.
Der Radsportverein heißt alle
herzlichWillkommen.

Bei den diesjährigen Deutschen
Meisterschaften der Masters in
Gera wurde die SG Badenweiler-
Neuenburg-Müllheim erneut
sehr erfolgreich von Dr. Claudia
Weber vertreten. Etwa 750 Teil-
nehmer konnten bei dem sehr gut
organisierten Wettkampf im Hof-

wiesenbad im frühlingshaftenGe-
ra viele Europa- und Weltrekorde
im Masters-Bereich bestaunen.
Dr. Claudia Weber konnte sich
durch eine offensive Renngestal-
tung und schlussendlichmit einer
persönlichen Bestleistung über
100m Rücken in einer Zeit von
1:20,55dieSilbermedaille undda-
mit die Vizemeisterschaft in der
AK50 sichern. Über 50m Schmet-
terling landete sie mit 35,54 in
einem stark besetzten Feld auf

dem 12. Platz. Die Deutschen
Meisterschaften waren somit ein
großer Erfolg. Zudem diente sie
als Zwischenstation für die Ende
Mai anstehenden Europameister-
schaften in London, für welche
sich für die SG außer Dr. Claudia
Webernoch zweiweitereSchwim-
mer, Lars und Käthe Kellermann,
qualifiziert haben. Mit dem jetzt
gewonnenen Selbstvertrauen bli-
cken die Athleten nun mit großer
Vorfreude nach London.

mit Ponys, Motto 'Robin Hood'
AmSonntagden29.05.2016 fin-
detaufdemGeländederThera-
piepferdeweide in Steinenstadt
ein spielerischer Parcours mit
Ponys für Kinder statt, die noch
keineodernurwenigErfahrung
mit Pferden haben oder noch
nicht richtig alleine reiten kön-
nen. Möglich auch für Kids mit
leichten Behinderungen.
Im Rahmen der Jugendförde-
rung der VFD-Kids (Vereini-
gung der Freizeitreiter
Deutschlands e.V.) bieten Petra
Lott und Susanne Borchert
einen kindgerechten Spiele-
parcours an. Hier können sich

die kleinen Ponyliebhaber aus-
probieren u. auch mal eine Al-
ternative zu normalem Reitun-
terricht kennen lernen auf ih-
remWeg zum Vertraut sein mit
dem geliebten Tier. Speziell für
Kinder vonca. 3 -12Jahren, oh-
ne oder mit nur wenig Reiter-
fahrungoderohneeigenemPo-
ny/Pferd gibt es mit den von
Frau Lott zur Verfügung ge-
stellten braven goßen und klei-
nen Therapieponys und deren
ehrenamtlichen Führern die
Möglichkeit spielerisch 'Reiten'
auszuprobieren. Verwandelt
als RobinHoodund seinerBan-
de sind Aufgaben zu absolvie-
ren. Dabei gibt es nur Sieger,
der Spaß steht im Vordergrund.
Kommt gerne in entsprechen-
der Verkleidung. Bringt dafür
Lust,Neugierde,Mut,guteLau-

ne und Euren (Fahrad-)Helm
mit. Beginn 15.00 Uhr. Anmel-
dung möglichst bis zum
09.05.2016. Nenngeld für VFD-
Mitglied 8,-€, für Nichtmitglied
10,-€

Infos und
Anmeldung:
Petra Lott,
Therapiepferde-
weide 07635/4296120
therapiepferdeweide@gmx.net

VorschauaufweitereMaitermine
AmFreitag, 13.05.2016, 18.30Uhr,

trifft sich die Kolpingsfamilie zu
einer Maiandacht in der Heilig-
Kreuz-Kapelle. Danach wird zu
einem kleinen Imbiss vor der Ka-
pelle eingeladen. Essen und Ge-
tränke sind kostenlos, der Verein

freut sich aber über eine kleine
Spende.

Donnerstag, 26.05.2016, Fron-
leichnam. Für Fronleichnam wird
unter der Leitung von Josef Mer-

kel wieder ein Blumenteppich ge-
staltet. Dazu werden viele freiwil-
lige Helfer benötigt. Wer möchte
mitmachen?
Bitte melden Sie sich bei
Josef Merkel, Tel.: 749354.

Am Mittwoch, den 11.05.2016,
um 19.30 Uhr findet auf den Ke-

gelbahnen im Stadthaus die
diesjährige Generalversamm-
lung statt. Neben den Berichten
über den sportlichenVerlauf der
Spielrunde gibt es auch Neu-
wahlen für die Vorstandschaft.

Radsportverein
Neuenburge.V.

SGBNMfeiert
DeutschenVize-
meistertitel

Kinderspieleturnier

Kolpingsfamilie
Neuenburg

KCFortuna
Neuenburge.V.

SONSTIGE
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Samstag, 07.05.2016
16.30 Uhr Neuenburg Tauffeier der

Kinder Tim Gröbmüller
und Henry Betz

18.30 Uhr Neuenburg Heilige Mes-
se zum Sonntag (Pfarrer
Schulz) – (für Heinz
Probst)

Sonntag, 08.05.2016
9.30 Uhr Grißheim Heilige Messe

(Pfarrer Maier) – (für Ol-
ga und Otto Kübler und
verstorbene Angehöri-
ge)

14.30 Uhr Grißheim Rosenkranz-
gebet in der St. Stefan
Kapelle

18.00 Uhr GrißheimMaiandacht
11.00 Uhr Neuenburg Heilige Mes-

se (Pfarrer Schulz)
17.00 Uhr Neuenburg Rosen-

kranzgebet in der Wall-
fahrtskapelle Heilig
Kreuz

9.30 Uhr Steinenstadt Heilige

Messe (Monsignore.Mo-
ser)

18.00 Uhr Steinenstadt Maian-
dacht, mitgestaltet vom
Kirchenchor

Montag, 09.05.2016
10.30 Uhr NeuenburgHeiligeMesse

in der Kapelle des Senio-
renzentrums St. Georg

Dienstag, 10.05.2016
17.30 Uhr Neuenburg Rosen-

kranzgebet
19.00 Uhr Steinenstadt Heilige

Messe
Mittwoch, 11.05.2016
19.00 Uhr Grißheim Heilige Messe

(für Rosalinde Rohr; in
einem besonderen An-
liegen)

7.30 Uhr Neuenburg Morgenlob –
Laudes in der Kapelle
des Seniorenzentrums
St. Georg

10.00 Uhr Neuenburg Maiandacht
10.30 Uhr Neuenburg Heilige Mes-

se in der Kapelle des Se-
niorenzentrums St. Ge-
org

15.00 Uhr Neuenburg Maiandacht,
gestaltet von der kfd
Neuenburg– inderWall-
fahrtskapelle Heilig
Kreuz

Donnerstag, 12.05.2016
19.00 Uhr Neuenburg Heilige Mes-

se mit Anbetung bis
20.00 Uhr

Freitag, 13.05.2016
19.00 Uhr Grißheim Heilige Messe
8.30 Uhr Neuenburg Heilige Mes-

se in der Wallfahrtska-
pelle Heilig Kreuz

18.30 Uhr Neuenburg Heilige Mes-
se, gestaltet von derKol-
pingsfamilie – in der
Wallfahrtskapelle Heilig
Kreuz

Samstag, 14.05.2016
11.00 Uhr Neuenburg Tauffeier von

Maxime Augusciak
17.45 Uhr Neuenburg Beichtgele-

genheit (Pfarrer Maier)
18.30 Uhr Neuenburg Heilige Mes-

se zum Sonntag (Pfarrer
Maier)

Sonntag, 15.05.2016

9.30 Uhr Grißheim Heilige Messe
(Pfarrer Schulz)

14.30 Uhr Grißheim Rosenkranz-
gebet in der St. Stefan
Kapelle

18.00 Uhr GrißheimMaiandacht
11.00 Uhr Neuenburg Heilige Mes-

se (Pfarrer Maier)
17.00 Uhr Neuenburg Rosen-

kranzgebet in der Wall-
fahrtskapelle Heilig
Kreuz

9.30 Uhr Steinenstadt Heilige
Messe (Monsignore Mo-
ser)

18.00 Uhr Steinenstadt Rosen-
kranzgebet

Montag, 16.05.2016
9.30 Uhr Grißheim Heilige Messe

(Monsignore Moser)
11.00 Uhr Neuenburg Heilige Mes-

se (Pfarrer Kreutler)
9.30 Uhr Steinenstadt Heilige

Messe (Pfarrer Schulz) –
(für die verstorbenen
Angehörigen der Famili-
en Larondelle und
Braun)

NEUENBURG
Sonntag/Sunday, 08.05.2016
10.30 Uhr Gottesdienst/ Church

Service bilingual/ bi-lin-
gual (Deutsch/ English)

Info:
www.neuenburginternational.com
Pastor Stephen Spanjer
Fischerstr. 13,NeuenburgamRhein

NEUENBURG AMRHEIN
Mittwoch, 04.05.2016
19.00 Uhr Anmelde- und Informa-

tionsabend zum Konfi-
kurs 2016/2017 in der
Evangelischen Kirche

Freitag, 06.05.2016
9.30 Uhr Eltern-Kind-

Spielgruppe

16.00 Uhr PreTeens Treff
(5.-7. Klasse)

19.30 Uhr Duty Free
Jugendtreff
ab 14 Jahren

Sonntag, 08.05.2016
10.00 Uhr Familiengottesdienst

mit Pfarrerin
Sabine Graf und
Team

Montag, 09.05.2016
9.30 Uhr Eltern-Kind-

Spielgruppe

Dienstag, 10.05.2016
9.30 Uhr Eltern-Kind-

Spielgruppe

Mittwoch, 11.05.2016
9.30 Uhr Eltern-Kind-

Spielgruppe

KIRCHEN

Pfingsthock der Feuerwehr
in Grißheim
Am Pfingstsonntag und –mon-
tag, den 15.und 16.05.2016, lädt
die Freiwillige Feuerwehr Griß-
heim zu ihrem traditionellen
Pfingsthock auf den Grißheimer
Rathausplatz ein. Für gute Un-
terhaltungsorgtamSonntagzur
Mittagszeit der Musikverein
„Eintracht Grißheim“ und am
Montag das „Markgräfler Ver-

bands-Senioren-Orchester“.
Die Bewirtung im Festzelt, und
bei schönemWetter auch „Open
Air“, erfolgt durch das Team der
Feuerwehr. DieKaffeestubebie-
tet eine reichhaltige Auswahl an
Kuchen und Torten. Am Wein-
brunnen der „Winzergenossen-
schaft Hügelheim“ kann man
den Tag gemütlich ausklingen
lassen. Die „BächleSörfer“ aus
Freiburg werden am Sonntag ab
19.00 Uhr im Festzelt wieder
mächtig für Stimmung sorgen.

Termine:
Donnerstag, 12.05.2016,
18.00 Uhr: Backvergnügen mit
Beate, Schulküche Werkreal-

schule, Anmeldungbis 06.05.2016
bei Marlene, Tel. 73002.

Samstag, 28.05.2016,
14.30 Uhr bei Marlene:
Taschen nähen mit Annette, An-
meldung bei Marlene bis
24.05.2016, Tel. 73002.

SozialverbandVdKNeuenburg
Das nächste Mitglieder-Treffen
findet am Mittwoch, 11.05.
2016, ab 16.00 Uhr im „Neuen-
burger Hof“ statt. Bei diesem
Treffen berichtet die Vorstand-

schaftmit einer kurzenZusam-
menfassung über den Besuch
bei der Kreisverbandskonfe-
renz in Bad Krozingen. Gerne
lernt der Verein auch die Neu-
mitglieder kennen und freut
sich auf ein gemütliches Bei-
sammensein.

KatholischeKirche

InternationalChurchEvangelischeKirche

Freiwillige Feuerwehr

Frauen-Freizeit
pur e.V.

VdK

www.neuenburg.de




